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ten österreichischen Bundesgebiet.
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1. Einleitung

Die Steiermärkische Landesregierung beabsichtigt das Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Wind-

energie (nachfolgend kurz „SAPRO Windkraft“) maßgeblich zu ändern und dabei acht neue Vorrangzonen 

für die Erichtung von Windkraftwerken auszuweisen 1. 

Das AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG (2019b, S. 2) erläutert, dass mit der „Klima- und Energie-

strategie 2030“ in der Steiermark bis 2030 „für die Nutzung des Windkraftpotenzials eine Leistung von bis zu

1 GW“ vorgesehen ist. Dies bedeutet, dass mehr als eine Vervierfachung des aktuellen Windkraft-Ausbau-

grades geplant ist 2.

Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens nimmt die anerkannte Umweltorganisation Protect ▪ Natur-, Arten-

und Landschaftsschutz (nachfolgend kurz „Protect“ oder „NGO Protect“), welche die öffentlichen Interessen 

in Umweltangelegenheiten vertritt, innerhalb offener Frist Stellung.

Grundlage der Stellungnahme und Einwendungen sind:

• die vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung auf der Website 3 hochgeladenen Unterlagen 

(Verordnungsentwurf und Textgegenüberstellung, Erläuterungen, Umweltbericht sowie die Karten in 

den Anlagen 1 bis 3, insgesamt 42 Dateien),

• die nicht zur Verfügung gestellten Umweltinformationen, die speziell für die „SAPRO Windkraft“-No-

velle vom Amt der Steiermärkischen Landesregierung beauftragt wurden (PROBST et al. 2017, LIN-

HART 2018 und NOPP-MAYR et al. 2018) 4, 5

• sowie die im Quellenverzeichnis angeführte Fachliteratur.

Aus Kapazitätsgründen werden die Themenbereiche Landschaft, Schallemissionen und deren Wirkung auf 

die Schutzgüter sowie Lebensraum- bzw. Biotoptypen von nationaler und gemeinschaftlicher Bedeutung in 

diesem Dokument von der Einwenderin nicht bearbeitet.

1 Permannsegger Kogel, Soboth, Gruberkogel, Bocksruck-Habring, Kletschachkogel, Rosskogel, Fürstkogel und Freiländer Alm.

2 Ende 2018 waren in der Steiermark Windkraftanlagen mit einer Gesamtnennleistung von 237,4 MW am Netz (IG WINDKRAFT 
2019) und damit 23,74 % dessen, was bis Ende 2030 als Windkraftnennleistung in der Steiermark als strategischer Rahmen 
vorgesehen ist (STEIERMÄRKISCHE LANDESREGIERUNG 2019b).

3 https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/12730935/74835225/.

4 Im Umweltbericht und in den Erläuterungen zur SAPRO Windkraft werden die Quellen, wenn überhaupt, verschleiernd als „Lt. 
einer ornithologischen Grundlagenstudie (2017)“, „Studie […] über den Greifvogelzug“, … angegeben.

5 In PROBST et al. (2017, S. 10) wird auf einen bis Ende Oktober 2017 zu erstellenden zweiten Dokumententeil hingewiesen. Ob 
es dieses Dokument tatsächlich gibt, ist Protect unbekannt.
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2. Strategische Umweltprüfung

Am 27. Juni 2001 wurde die Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen von 

Plänen und Programmen (nachfolgend „SUP-Richtlinie“) erlassen 6, welche von den EU-Mitgliedsstaa-

ten bis spätestens 21. Juli 2004 umzusetzen war.

Als Ergebnis einer auf Tatsachen und auf Grundlage bester wissenschaftlicher Erkenntnisse duchge-

führten Strategischen Umweltprüfung (SUP) ist ein Umweltbericht zu erstellen, der normierten Anfor-

derungen zu genügen hat. Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung hat ein mit „Umweltbe-

richt“ überschriebenes Dokument zur gegenständlichen „SAPRO Windkraft“-Novelle aufgelegt, das 

aber in wesentlichen Punkten – formal, rechtlich und fachlich, einige Details siehe nachfolgend – nicht 

den Mindestanforderungen der SUP-Richtlinie genügt. 

Es ist Richtlinienziel, dass Pläne und Programme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen

nach sich ziehen, entsprechend der SUP-Richtlinie einer Umweltprüfung unterzogen werden und dass

ein hohes Umweltschutzniveau sichergestellt wird. Die der SUP-Richtlinie zugrundeliegenden Um-

weltgrundsätze „Vorsorge und Vorbeugung“ sowie die Bekämpfung von Umweltbeeinträchtigungen an 

ihrem Ursprung sind ebenso Teil des Primärrechts der Union 7.

Die gegenständliche Verordnung eines Programms, das die rechtliche Grundlage zur Bewilligung von 

großtechnischen Projekten in bislang naturnahen Gebieten bildet, welche eine erhebliche Schädigung 

der Biodiversität nach sich ziehen 8, ist jedenfalls rechtswidrig, wenn ihr keine vollständige und fakten-

basierte Strategische Umweltprüfung im Sinne der SUP-Richtlinie vorausgegangen ist. 

Dies gilt umso mehr, als Verwaltungsgerichte in Österreich regelmäßig aus der raumordnerischen Ver-

ordnung ein öffentliches Interesse ableiten, da sie von einer vorausgegangenen ordnungsgemäßen 

Prüfung und tatsachenbasierten Interessensabwägung ausgehen, welche es aber im gegenständli-

chen Fall, und ebenso für die geltende Version der SAPRO Windkraft, nicht gab.

In den meisten Gebieten, die mit der gegenständlichen „SAPRO Windkraft“-Novelle für die Windkraft-

industrie zugänglich gemacht werden sollen, wäre bei Durchführung einer ordnungsgemäßen Strate-

gischen Umweltprüfung eine Verordnung als Vorrang- oder Eignungszone für Windkraftanlagen recht-

lich von vornherein nicht möglich gewesen.

Eine ohne ordnungsgemäße SUP verordnete Windkraftzone, auf der nachfolgend ein „Windpark“-Pro-

jekt bewilligt wird, schädigt nicht nur die Biodiversität erheblich, sondern ebenso in hohem Maße be-

schwerdeführende Parteien, die allein deshalb mit hohem finanziellen und zeitlichem Aufwand tätig 

werden müssen, da Projektbewilligungen in Windkraftzonen ausgesprochen werden, die es bei recht-

mäßigem Vorgehen des Verordnungsgebers überhaupt nicht geben dürfte.

6 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkun-
gen bestimmter Pläne und Programme, veröffentlicht im ABl. Nr. L 197 vom 21. Juli 2001.

7 Art. 191 Abs. 2 AEUV.

8 Bewilligungen von Windkraftanlagen erfüllen regelmäßig die Kriterien des Art. 3 Abs. 2 lit. a und b SUP-Richtlinie, weshalb eine 
Strategische Umweltprüfung für Pläne und Programme, die den Rahmen für Genehmigungen von Windkraftanlagen setzen, je-
denfalls erforderlich und gemäß der Richtlinie 2001/42/EG durchzuführen ist.
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3. Öffentliches Interesse

Das AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG (2019g, S. 7) gibt vor, dass dem gegenständlichen 

Entwicklungsprogramm Windkraft die Funktion der „Dokumentation des öffentlichen Interesses des 

Landes“ zukomme. Damit diktiert die Landesregierung tatsachenwidrig ein öffentliches Interesse an 

der Windkraft als Grundvoraussetzung einer Plan- und späteren Projektbewilligung.

Der Living Planet Index (GROOTEN & ALMOND 2018a) belegt einen weltweiten Rückgang der Wirbeltier-

populationen um 60 % in einem Untersuchungszeitraum von 44 Jahren (1970-2014, siehe violette Li-

nie in Abb. 1). Bis 2020 werden die Bestände um zwei Drittel abnehmen (OERLEMANS et al. 2016). 

Diverse Studien belegen, dass der Biodiversi-

tätsrückgang in Mitteleuropa noch gravierender

ist. 

Zuletzt hat SEMMELMAYER (2018) den Living

Planet Index für Österreich ermittelt und fest-

gestellt, dass im Zeitraum zwischen 1986 und

2015 – also in gerade einmal 29 Jahren – die

Wirbeltierbestände um durchschnittlich 70

Prozent zurückgegangen sind (siehe rote

Linie in Abb. 1).

NEWBOLD et al. (2016) belegen, dass auf 58 % der Erdoberfläche die Artenvielfalt bereits gefährlich re-

duziert ist, wobei Westeuropa und Nordamerika in besonderem Maße davon betroffen sind. Nach der 

Analyse von 2,3 Millionen Datensätzen kommen die Wissenschaftler zum Schluss, dass bereits 14 % 

der gesamten Artenvielfalt unserer Erde ausgerottet worden sind. Dieser Wert liegt weit über dem, 

was ein Ökosystem auf Dauer verkraften kann.

Ein Blick auf Österreich zeigt, dass sich …

• in der alpinen Region nur noch 18 % der bewerteten Tier- und Pflanzenarten und nicht einmal 

ein Viertel (23 %) der Lebensraumtypen

• in der kontinentalen Region nur noch 13 % der Tier- und Pflanzenarten und lediglich 3 % (!) 

der Lebensraumtypen

…  in einem günstigen Erhaltungszustand befinden (UMWELTBUNDESAMT 2013a und 2013b). Mit dem 

gegenständlichen SAPRO Windkraft werden in der Steiermark Windkraftzonen in beiden biogeografi-

schen Regionen ausgewiesen.

Es ist längst bekannt und wiederholt bestätigt worden, dass der Biodiversitätsverlust die größte Gefahr

für die Bewohnbarkeit unseres Planeten darstellt – noch weit vor der Klimaveränderung (ROCKSTRÖM et

al. 2009, siehe Abb. 2).
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Abb. 1: Der Living Planet Index (LPI, linearisiert) welt-
weit und für Österreich (Datenbasis: GROOTEN & ALMOND

2018a, SEMMELMAYER 2018).
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Abb. 2: Die neun wesentlichen Einflussfaktoren auf
die Biosphäre der Erde aus ROCKSTRÖM et al. (2009).
Die innere grüne Fläche markiert den beherrschbaren
Bereich, in dem das Ökosystem Erde funktionsfähig
bleibt. Die roten Flächen zeigen für die neun Einfluss-
faktoren, wie weit wir uns inner- oder außerhalb des
sicheren Bereichs bewegen. Bei drei Variablen – Bio-
diversitätsverlust, Stickstoffkreislauf und Klimawandel
– wurde der noch beherrschbare Bereich bereits ver-
lassen.

Zuletzt hat der Weltbiodiversitätsrat Ende April 2019 bestätigt: „Die Belege sind unbestreitbar: Die Zer-

störung der Artenvielfalt und der Ökosysteme hat ein Niveau erreicht, das unser Wohlergehen minde-

stens genauso bedroht wie der durch den Menschen verursachte Klimawandel.“ (Präsident des Welt-

biodiversitätsrates, Robert Watson, bei der Eröffnung der Weltartenschutzkonferenz am 29. April 2019 

in Paris).

Windkraftanlagen tragen in erheblichem Maße zur Verschlechterung der Biodiversität durch 

Zerstörung von Lebensraumtypen und Habitaten der Arten sowie durch Tötung von Individuen 

der Arten bei – augenfällig bei Vögeln und Fledermäusen aber auch unter zahlreichen weiteren Ar-

tengruppen wie Reptilien, Amphibien, Käfer, fliegende Insekten etc. 

Die von den Anlagen ausgehenden Störungen führen zu einem Meideverhalten und hierdurch zu 

großflächigen Habitatverlusten für die betroffenen Arten. Die Lebensräume der Arten – sowohl am 

Boden als auch im Luftraum – werden zerschnitten und gefährdete Biotoptypen flächig zerstört. Das 

Ergebnis ist die Verkleinerung, die Trennung und letztlich das Aussterben von Populationen der Arten 

sowie die direkte und indirekte Vernichtung von Lebensraum- bzw. Biotoptypen.

Windkraft ist allein schon wegen der erheblichen Eingriffe in den Artenbestand und in Lebensräume 

keine Form einer ökologischen Energieerzeugung, auch wenn oberflächlich betrachtet hierdurch eine 

CO2-reduzierte Stromerzeugung erfolgt.

Aufgrund der negativen Auswirkungen der Anlagen auf Lebewesen haben die Gesetzgeber erforder-

liche Abstandsregelungen zu vom Menschen bewohnten Gebiet vorgeschrieben. Hierdurch oder we-

gen der Windverfügbarkeit werden die WKAs in weitem Abstand zu Siedlungsgebieten errichtet, was 

zur Folge hat, dass die letzten noch einigermaßen erhaltenen, unverbauten Lebensräume industriali-

siert werden.

Zur unmittelbaren Degradierung des Naturraums hin zu einem Industriegebiet durch Errichtung der 

Windkraftwerke und der erforderlichen Infrastruktur in Wald- und Kulturlandhabitaten (Zufahrtsstraßen,

Stromableitungen etc.) kommen noch die großflächigen Lebensraumvernichtungen für Pumpspeicher-

kraftwerke und Akkumulatorfarmen hinzu, die der Speicherung des erzeugten Stroms in Überschuss-

zeiten und dem Ausgleich zu Schwachwindzeiten dienen sollen. 

Protect  ▪  Natur-, Arten- und Landschaftsschutz  ▪  Stadlberg 9  ▪  3973 Karlstift  ▪  Austria  ▪  ZVR-Zahl: 989047125 Seite 5 von 19



Stellungnahme zur Novelle des SAPRO Windkraft, Auflage: April 2019, GZ: ABT13-147092/2017-6

Für die WKAs und die Stromableitungen sowie für Akkumulatoren werden Rohstoffe wie Lithium, Ko-

balt, Neodym, Kupfer etc. benötigt, deren Gewinnung wiederum einen erheblichen Naturverbrauch 

und massive Biodiversitätsschädigungen verursacht, welche ebenfalls unberücksichtigt bleiben 9.

Bezogen auf die Kraftwerksnennleistung werden für Windkraftanlagen im Vergleich zu konventionellen

Kraftwerken unter anderem 15-mal mehr Beton sowie 50-mal mehr Eisen und Kupfer benötigt, was

hinsichtlich des Energiebedarfs für die Herstellung von WKAs (Gewinnung und Transport der Rohstof-

fe, Verhüttung der Erze, …) und der ökologischen Auswirkungen bei der Gewinnung der Rohstoffe (Er-

ze für die Eisen und Kupfergewinnung, Kalkstein für die Zementerzeugung, Kies für die Betonherstel-

lung, …) schwere Beeinträchtigungen des Naturhaushalts nach sich zieht (KIND et al. 2018, S. 7).

Dabei ist der Anteil, den Windkraftanlagen zur Deckung des Energiebedarfs beitragen, minimal: Der 

Inlandsenergieverbrauch in Österreich lag 2017 bei 1.456,8 PJ 10 (STATISTIK AUSTRIA 2018) und ist zwi-

schen 1970 und 2016 um 80 % gestiegen (STATISTIK AUSTRIA 2017). Das benötigte Energieaufkommen
11 lag im Jahr 2016 bei 1.873 PJ (BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 2018a).

In Österreich wurden im Jahr 2017 mit Windkraftanlagen 22 PJ Energie produziert (BUNDESMINI-

STERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 2018a). 

Somit tragen Windkraftanlagen in Österreich gerade einmal 1,17 % zum Energieaufkommen 

bei. Um diesen marginalen Energieanteil zu produzieren, mussten bis Ende 2017 in Österreich 

1.260 Windkraftanlagen (IG WINDKRAFT 2019, S. 7) in der Landschaft und in den Habitaten der 

nach geltendem Recht zu schützenden Arten errichtet werden.

Im Jahr 1990 lagen die Treibhausgasemissionen in Österreich bei 78,7 Mio. t 12. 2017 waren die 

Emissionen mit 81,9 Mio. Tonnen um 4,1 % höher (UMWELTBUNDESAMT 2018, S. 13, EUROPEAN ENVI-

RONMENT AGENCY 2018, S. 25).

Die Windkraft leistet somit keinen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen, sie ist 

nicht einmal in der Lage, den ständigen Zuwachs zu kompensieren. 

Des Weiteren stellen Energiequellen, die nicht konstant die Einspeiseleistung in das vorhandene Lei-

tungsnetz erbringen eine enorme Gefahr für die Stabilität des Stromnetzes dar. Fallen sie aus, kann 

es zu großflächigen, staatenübergreifenden Stromausfällen führen (Blackout), die ganze Zivilge-

sellschaften hochgradig gefährden können. Um die Stromnetze zu stabilisieren, werden daher kon-

ventionelle CO2-emittierende Kraftwerke (Öl, Kohle, Gas) in großer Zahl benötigt, die den Klimazielen 

entgegenstehen.

9 Aktuelle Daten und Entwicklungen sowie die Folgen für Natur und Menschen aus der Lithium- und Kobaltgewinnung werden in 
der Dokumentation von HANE (2018) zusammengefasst.

Die Umweltauswirkungen der Gewinnung der sogenannten seltenen Erden (Neodym, Dysprosium etc.), die in WKAs eingesetzt 
werden, wurden z.B. von MASSARI & RUBERTI (2013) untersucht.

Die Umweltauswirkungen der Kupfergewinnung sind vielfach dokumentiert, z.B. in RÜTTINGER et al. (2014a-d).

10 1 PJ [Petajoule] = 277,78 GWh [Gigawattstunden].

11 Das Energieaufkommen erfasst den Gesamtenergiebedarf, der erforderlich ist, um den Energieverbrauch, die Umwandlungs-
verluste, die Leitungsverluste, Exporte etc. zu ermöglichen.

12 Angabe in CO2-Äquivalent. Zur Berechnung der Treibhausgasemissionen werden in Österreich die Emissionswerte in CO2-Äqui-
valent entsprechend der Angaben im IPCC Fourth Assessment Report (2007) umgerechnet.
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DIE PRESSE (2018) schreibt dazu: „Österreich nähert sich dem Blackout. Die Gefahr einer Überlastung 

der Netze steigt, warnt der Netzbetreiber APG. Die Kosten für die Sicherung der Stromversorgung 

stiegen auf 300 Millionen Euro. Für die Zukunft brauche man ‚alle Gaskraftwerke‘ und dringend neue 

Leitungen.“ und weiter: „Einen ersten Vorgeschmack auf das, was kommt, bot das vergangene Jahr. 

Der Jänner war trocken, kalt und finster. Der Juni trocken, heiß und windstill. Die Folge: weder die 

Wasser-, Wind- noch Solarkraftwerke haben genug Strom erzeugt, um den heimischen Bedarf zu 

decken. An 301 Tagen musste der Übertragungsnetzbetreiber APG eingreifen, um das Netz stabil zu 

halten. Erst durch den Einsatz aller thermischen Kraftwerke im Land und massiver Importe (etwa von 

slowenischen Braunkohlekraftwerken) konnte eine Überlastung verhindert werden.“.

Vor allem die Stromerzeugung mit Windkraftanlagen ist „Zufallsstrom“, belastet die Leitungssysteme 

erheblich und damit auch das öffentliche Budget. Diese Form der Energieproduktion erfordert über-

dies ...

• die Errichtung flächenzerstörender Speichertechnologien (Pumpspeicher im Alpenraum, groß-

maßstäbliche Akkumulatorenfarmen im Flachland, welche ihrerseits wiederum für sehr hohe 

CO2-Emissionen verantwortlich sind),

• fossile Kraftwerksanlagen wie Gas und Kohle zur Netzstabilisierung 

• sowie den weiteren Ausbau von Hoch- und Höchstspannungstrassen in jetzt schon belasteten

Siedlungsräumen.

Es gibt daher kein öffentliches Interesse an der Windkraftnutzung, das deren Beitrag zum sehr 

rasch voranschreitenden und inzwischen lebensbedrohenden Biodiversitätsverlust oder die Tötung 

von durch die FFH- und Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten auch nur ansatzweise rechtfertigen 

könnte.

Die Energiepolitik der Mitgliedstaaten darf die sonstigen Umweltziele und -bestimmungen der Gemein-

schaft, wie sie in der Vogelschutz-, FFH-, Wasserrahmenrichtlinie etc. definiert sind, nicht aushebeln. 

Sie hat vielmehr die Notwendigkeit der Erhaltung und Verbesserung der Umwelt zu berücksichtigen 

(Urteil des EuGH vom 21. Juli 2011 in der Rechtssache C-2/10, Randnr. 55-56) und kann daher nur 

auf eine erhebliche Senkung des Energieverbrauchs ausgerichtet sein.

Ohne eine massive Subventionierung aus milliardenschweren Fördertöpfen, künstlich erhöhten End-

verbraucherpreisen und einer allgemein finanzierten Vorhaltung von konventionellen Kraftwerkskapa-

zitäten zum Ausgleich der wetterabhängigen Schwankungen bei der Windenergieerzeugung würden 

WKAs nicht errichtet. 
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4. SAPRO Windkraft und Unionsrecht

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2019b, S. 1) schreibt in den Erläuterungen zur „SA-

PRO Windkraft“-Novelle: „Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union: Die vorgese-

henen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union.“.

Die SAPRO Windkraft fällt in vielfacher Weise in den Anwendungsbereich des Unionsrechts. Neben 

der in Kap. 2 bereits angeführten SUP-Richtlinie, deren lückenlose Anwendung die Grundvorausset-

zung für die Verordnung des Entwicklungsprogramms für den Sachbereich Windenergie darstellt, fällt 

die SAPRO Windkraft darüber hinaus in den Anwendungsbereich zahlreicher Rechtsnormen der EU, 

z.B. die FFH-Richtlinie 13, die Vogelschutzrichtlinie 14, die Wasserrahmenrichtlinie 15, das Übereinkom-

men über die biologische Vielfalt etc.

So normiert – um nur ein Beispiel anzuführen – Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie für Pläne, die Natura 

2000-Gebiete betreffen, dass dafür eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet fest-

gelegten Erhaltungszielen erforderlich ist, wobei der Plan einzeln und in Zusammenwirkung mit ande-

ren Plänen und Projekten zu untersuchen ist. „Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträg-

lichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behör-

den dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, daß das Gebiet als solches nicht be-

einträchtigt wird“. 

Beispielsweise überlagert die geplante WKA-Vorrangzone „Soboth“ Flächen des ausgewiesenen FFH-

Gebiets „Koralpe“ (AT2250000), welches zur Erhaltung des prioritär zu schützenden Lebensraumtyps 

6230 „Artenreiche Borstgrasrasen“ 16 ausgewiesen wurde, den Österreich in der betroffenen biogeo-

grafischen Region bereits in den schlechtest möglichen Erhaltungszustand (U2-) gebracht hat 

(UMWELTBUNDESAMT 2013a). 

Die erforderliche Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie erfolgte nicht.

Auch hinsichtlich nationaler Schutzgebiete und der geplanten Ausweisung von WKA-Ausschlusszonen

bestehen erhebliche Diskrepanzen, die eine Reihe von Schutzgütern von gemeinschaftlichem Inter-

esse betreffen. 

So ist z.B. das Naturschutzgebiet XXI „Niedere Tauern, Ostausläufer“ (LGBl. Nr. 17/2015) in der 

„SAPRO Windkraft“-Novelle nicht vollständig als WKA-Ausschlusszone vorgesehen, obwohl das 

Schutzgebiet für die „Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung eines gewachsenen, vielfältig struktu-

rierten Gebietes als günstiger natürlicher Lebensraum für eine Vielzahl seltener und charakteristi-

scher, geschützter Tier- und Pflanzenarten“, darunter hochgradig störungs- und windkraftsensible 

Arten (Raufußhühner, Fledermäuse etc.), rechtsgültig verordnet ist.

13 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen, veröffentlicht im ABl. Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU, veröffentlicht im 
ABl. Nr. L 158 vom 10. Juni 2013.

14 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildle-
benden Vogelarten, veröffentlicht im ABl. Nr. L 20 vom 26. Januar 2010 (zuvor: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 
1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, veröffentlicht im ABl. Nr. L 103 vom 25. April 1979), zuletzt geändert 
durch Richtlinie 2013/17/EU, veröffentlicht im ABl. Nr. L 158 vom 10. Juni 2013.

15 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, veröffentlicht im ABl. Nr. L 327 vom 22. Dezember 2000, 
zuletzt geändert durch Richtlinie 2014/101/EU, veröffentlicht im ABl. Nr. L 311 vom 31. Oktober 2014.

16 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden.
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5. Brutvögel

Als Grundlage für die „SAPRO Windkraft“-Novelle hat sich die Steiermärkische Landesregierung von 

PROBST et al. (2017) die bekannten ornithologischen Grundlagen zusammenstellen lassen. Der weit 

überwiegende Teil der Daten – rund 94 % – entstammt dabei aus der Datenbank ornitho.at (PROBST et 

al. 2017, S. 3).

Die Daten in ornitho.at konzentrieren sich auf nur wenige Punkte um Städte, in denen ornithologisch 

interessierte Personen leben, und auf Tallagen. Informationen zur Avifauna in den Berglagen, wo die 

Windkraftzonen ausgewiesen werden sollen, fehlen entweder gänzlich oder sind zumindest stark un-

terrepräsentiert.

Auch PROBST et al. (2017, S. 10) gestehen ein, dass die Ausweisung sogenannter Vorbehaltszonen 

nicht möglich war, da zu mindestens zwei Dritteln der Landesfläche der Steiermark keine Vogeldaten 

vorliegen, die überhaupt eine Beurteilung ermöglichen. Die Autoren halten fest, dass in der Steiermark

„die meisten Daten aus der Grazer Bucht bzw. den großen Tälern stammen, während viele Bergge-

biete kaum begangen sind.“.

Hinzu kommt, dass die Studie von PROBST et al. (2017) von vornherein nur auf eine kleine Auswahl 

von Vogelarten beschränkt wurde, was gleichermaßen für die wildökologische Zusatzstudie von NOPP-

MAYR et al. (2018) gilt, die ausschließlich das Birkhuhn betrachtet und die andere höchst windkraftsen-

siblen Raufußhuhnarten der Steiermark – Alpenschneehuhn, Auerhuhn und Haselhuhn – völlig außer 

Acht lässt.

Letztere Studie ist eine reine Modellierung, die auf Daten des Landes Steiermark basiert, zu denen die

Metadatendokumentation fehlte und für die berechnete Inputvariablen eingesetzt wurden. Somit eine 

theoretische Arbeit ohne näheren Bezug zur realen Situation.

Gemäß Art. 5 Vogelschutzrichtlinie haben die Mitgliedsstaaten zum Schutz aller unter Art. 1 fallenden 

Vogelarten unter anderem das absichtliche Töten und Stören sowie die Zerstörung oder Beschädi-

gung von Nestern zu verbieten und die Einhaltung des Verbots sicher zu stellen.

Unter Art. 1 Vogelschutzrichtlinie fallen sämtliche wildlebende Vogelarten, die im europäischen Gebiet 

der Mitgliedstaaten heimisch sind, wobei die Richtlinie für die Vögel selbst sowie gleichermaßen für 

deren Eier, Nester und Lebensräume gilt.

Eine kleine Zahl von Vogelarten, die man für eine Studie auswählt, wobei selbst für diese wenigen 

Arten durchgängig eine vollkommen unzureichende Datenbasis gegeben ist, liefert keine Information 

für den Schutz von Brut- und Rastvögeln. Damit besteht auch hier keine Grundlage für die ge-

plante Verordnung der „SAPRO Windkraft“-Novelle.
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6. Vogelzug

Die Steiermärkische Landesregierung hat sich als Grundlage für die „SAPRO Windkraft“-Novelle von 

LINHART (2018) eine „Studie zum herbstlichen Greifvogelzug in der Steiermark“ erstellen lassen. 

Für die Studie wurden an 30 Beobachtungspunkten im Land die tagziehenden Greif- und Großvögel 

im Zeitraum zwischen 09:00 und 17:00 Uhr für zumindest fünf Stunden pro Tag erfasst. Das Hauptau-

genmerk lag dabei auf den Arten Wespenbussard und Rohrweihe (LINHART 2018, S. 15 f.).

Hinsichtlich des Vogelzugs sind die gemäß Richtlinie 2009/147/EG geschützten Arten relevant, das 

heißt alle (teil)ziehenden Vogelarten 17, die die Steiermark in irgendeiner Form (Überflug, Rast, Samm-

lung etc.) nutzen also auch Arten, für die keine Reproduktion in Österreich bekannt ist.

In der EU brüten über 500 Vogelarten, ein Großteil davon sind Zugvögel. Gemäß Art. 5 Vogelschutz-

richtlinie haben die Mitgliedsstaaten zum Schutz aller unter Art. 1 fallenden Vogelarten unter anderem 

das absichtliche Töten und Stören sowie die Zerstörung oder Beschädigung von Nestern zu verbieten.

Unter Art. 1 Vogelschutzrichtlinie fallen sämtliche wildlebende Vogelarten, die im europäischen Gebiet 

der Mitgliedstaaten heimisch sind, wobei die Richtlinie für die Vögel selbst sowie gleichermaßen für 

deren Eier, Nester und Lebensräume gilt.

Eine kleine Auswahl von Vogelarten, die man für eine äußerst lückenhaften Studie auswählt und 

schließlich auf zwei Arten – Wespenbussard und Rohrweihe – reduziert, liefert keine Information für 

den Zugvogelschutz.

Seit langem ist belegt, dass nur maximal ein Drittel des Vogelzuggeschehens in Mitteleuropa am Tag 

stattfindet, mindestens zwei Drittel des Zuggeschehens erfolgt bei Nacht.

Somit ist ein Großteil des Vogelzugaufkommens von vornherein unbekannt. Dabei ist auch ent-

scheidungswesentlich: „Hauptsächlich nächtlich ziehende Zugvögel können Opfer von Kolli-

sionen werden“ (HORCH & KELLER 2005, S. 15).

Die Vogelzugexperten ASCHWANDEN & LIECHTI (2016a) heben hervor: „Die Radartechnologie ist zur-

zeit die einzige zur Verfügung stehende Messtechnik, die eine Überwachung fliegender Vögel 

während des Tages und in der Nacht über alle relevanten Flughöhen erlaubt.“ und wiederholen in 

ASCHWANDEN & LIECHTI (2016b): „Die einzige Methode, welche sich für die Ermittlung der an einem

Ort durchziehenden Anzahl Vögel eignet, ist die Erfassung der Vögel mittels quantitativen Ra-

darmessungen.“.

Da es keine Radaruntersuchungen gab, fehlt zum gesamten Vogelzuggeschehen – sowohl hin-

sichtlich des Tag-, als auch des Nachtzugs – die Kenntnis zur Raumnutzung der Vögel während

der Zugzeiten im Frühjahr (überhaupt keine Untersuchung) und Herbst (nur wenige Zielarten), die 

17 Darunter fallen der periodisch saisonale Zug in die Überwinterungs- und zurück in die Brutgebiete, die Dismigration (Abzug 
zumeist der Jungvögel zum Auffinden neuer Brutgebiete, wesentlich für den genetischen Austausch), die Invasion (nicht vor-
hersehbare Einflüge großer Schwärme), das Nomadisieren (häufiger Wechsel des Brutgebiets aufgrund einer wechselnden 
regionalen Nahrungssituation), die Fluchtbewegungen (witterungsbedingtes Abziehen zumeist von Greifvögeln bei starkem 
Schneefall und Wasservögeln bei Zufrieren der Gewässer), der Mauserzug (das gezielte Aufsuchen von Mauserplätzen fernab 
des normalen Lebensraums), der Zwischenzug (Aufsuchen nahrungsreicher Habitate zur Stärkung vor dem eigentlichen Ab-
zug) und die passive Dispersion (ungewollte Verdriftungen).
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aber die Voraussetzung zur Ermittlung der Kollisionsgefährdung der Avifauna in den geplanten

Windkraftzonen und damit für die „SAPRO Windkraft“-Novelle darstellt.

Radaruntersuchungen zur Vogelerfassung bei Tag und Nacht sind dabei schon lange wissen-

schaftlicher Standard. Bereits in den 1940er Jahren wurde die Technik zur Vogelbeobachtung ein-

gesetzt (BUSS 1946). Systematische Studien wurden ab den 1950er Jahren erstellt (in Europa z.B. 

WEITNAUER 1956, SUTTER 1957a und 1957b, LACK 1959).

Jedenfalls seit den 1970er Jahren sind Radaruntersuchungen der Erfassungsstandard bei Zug-

vogelerhebungen und werden seit dieser Zeit durchgängig genutzt (siehe z.B. GAUTHREAUX 1970, 

ALERSTAM & ULFSTRAND 1972, FLOCK 1972 und 1973, WILLIAMS et al. 1977, LARKIN & EISENBERG 1978, 

LARKIN et al. 1979, WILLIAMS & WILLIAMS 1981, KORSCHGEN et al. 1984, WILLIAMS & YING 1990, COOPER et

al. 1991, BRUDERER 1997, RUSSELL et al. 1998, MABEE et al. 2006, HEDENSTRÖM et al. 2009, BRABANT & 

DEGRAER 2017).

Der Verordnungsgeber stützt sich bei der SAPRO Windkraft – sowohl bei der rezent geltenden 

als auch der vorgesehenen Novelle – beim Vogelzug, der einen wesentlichen Aspekt bei der 

Ausweisung von Windkraftzonen darstellt, rein auf Mutmaßungen, es gibt keine Grundlage für 

eine Verordnung von Windkraftzonen.

Zur nach Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie untersagten Tötung, erheblichen Störung etc. hat der EuGH 

in der Rechtssache C-192/11 festgestellt:

• Die Schutzmaßnahmen, die ein Mitgliedsstaat aufgrund von Art. 1 Vogelschutzrichtlinie ergrei-

fen muss, müssen sich daher gleichermaßen auch auf die wildlebenden Vögel erstrecken, de-

ren natürlicher Lebensraum sich nicht in diesem Staat, sondern in einem oder mehreren ande-

ren Mitgliedstaaten befindet (Randnr. 24).

• Die Wichtigkeit eines vollständigen und wirksamen Schutzes der wildlebenden Vögel inner-

halb der EU – wo auch immer sie sich aufhalten oder durchziehen – macht eine nationale Ge-

setzgebung, die den Schutz von wildlebenden Vögeln davon abhängig macht, dass sie in dem

Mitgliedsstaat selbst vorkommen, mit der Richtlinie unvereinbar (Randnr. 25).

• Das allgemeine Schutzregime gemäß Art. 5 Vogelschutzrichtlinie erstreckt sich gemäß dessen

erstem Satz auf alle Arten von Vögeln, die in Art. 1 Vogelschutzrichtlinie – das sind sämtliche 

wildlebenden Vogelarten, die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, auf welches der 

Vertrag Anwendung findet, heimisch sind – genannt sind. Dieses Regime umfasst das Verbot 

des absichtlichen Tötens, Fangens und der absichtlichen Störung der geschützten Vogelarten 

sowie das Sammeln ihrer Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zu-

stand (Randnr. 33)

• Ausnahmen vom Tötungsverbot aus sozialen oder ökonomischen Gründen gehören nicht zu 

den in Art. 9 Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie erschöpfend aufgeführten Ausnahmegründen (Rand-

nr. 39).
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7. Fledermäuse

Fledermäuse sind die gefährdetste Säugetiergruppe in Europa (TEMPLE & TERRY 2007) und sie sind die

taxonomische Gruppe von Wirbeltieren, die am stärksten von Windkraftanlagen betroffen sind (BARC-

LAY et al. 2007, ARNETT et al. 2008, BAERWALD & BARCLAY 2009, SMALLWOOD 2013, LEHNERT et al. 2014, 

VOIGT et al. 2015 etc.).

Daher sind alle Fledermausarten, die in der Europäischen Union vorkommen, gemäß Art. 12 FFH-

Richtlinie streng zu schützen: Die Mitgliedsstaaten haben unter anderem jegliches absichtliche Töten 

und Stören sowie jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu ver-

bieten und das Verbot wirksam durchzusetzen.

Österreich hat die Fledermausfauna bereits stark beeinträchtigt: 72 % der bewerteten Fledermausar-

ten in der kontinentalen und 80 % in der alpinen Region befinden sich in keinem günstigen Erhaltungs-

zustand (UMWELTBUNDESAMT 2013b).

Der Kenntnisstand zu den Fledermausvorkommen in der Steiermark ist rudimentär, zum Fledermaus-

zug fehlt das Wissen vollständig.

Weder für die derzeit geltende SAPRO Windkraft noch für die beabsichtigte Novelle wurden Fleder-

mausuntersuchungen durchgeführt.

Damit fehlt die Grundlage für die Ausweisung von Eignungs- und Vorrangzonen für Windkraft-

anlagen in der Steiermark.

8. Endemiten

Endemische Pflanzen- und Tierarten, also Arten, die weltweit nur in bestimmten Gebieten vorkommen,

leisten einen wesentlichen Beitrag zur Artenvielfalt.

Die Bergwelt der Steiermark beherbergt viele Endemiten. Am bekanntesten ist dabei der Koralm-Hö-

henzug: „Die Koralpe ist hinsichtlich ihrer Endemitenfauna und -flora eines der bedeutendsten Biodi  -

versitätszentren Österreichs“, im Koralmgebiet sind 165 Endemiten und Subendemiten bekannt (KOM-

POSCH et al. 2016).

„Der naturschutzfachliche Wert der Koralpe erreicht bei Betrachtung der tierischen und pflanzlichen 

Endemiten mit nationaler bis internationaler, ja weltweiter Bedeutung den möglichen Höchstwert.“. 

(KOMPOSCH et al. 2016). 

„Eine hohe aktuelle Gefährdung besteht durch Windparkprojekte, die zumeist genau an diesen ende-

mitenreichen Sonderbiotopen ihre wirtschaftlichen Optimalstandorte ausgewiesen haben“ und das ob-

wohl bekannt ist: „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen dürften somit nur selten dazu geeignet sein, 

diese stark negativen Auswirkungen abzuschwächen oder aufzuheben.“ (KOMPOSCH et al. 2016).
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Im gesamten „Umweltbericht“ des AMTES DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG (2019g) findet sich 

nicht einmal das Wort „Endemiten“. Die Landesregierung belegt damit auch bei diesem Thema, dass 

ihre Planungen (und nachfolgenden Projektbewilligungen) gegen die internationalen, europäischen 

und nationalen Zielsetzungen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität 18 gerichtet sind.

9. Wildtiermigration

Im Umweltbericht tätigt das AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG (2019g, S. 8) die Aussage: 

„Die Vorrangzonen liegen außerhalb nicht ersetzbarer Migrationsachsen und Trittsteinen der Wild-

ökologie“. Worauf sich diese Behauptung stützt, ist nicht ersichtlich.

Bereits bei exemplarischer Betrachtung der beiden geplanten Vorrangzonen im Koralmgebiet – Frei-

länder Alm und Soboth – wird offensichtlich, dass die Behauptung der Steiermärkischen Landesre-

gierung falsch ist: Die WKA-Vorrangzonen überlagern sich mit den für Österrreich bedeutsamen, gültig

ausgewiesenen Wildtiermigrationskorridoren (BUNDESMINISTERIUM FÜR NACHHALTIGKEIT UND TOURISMUS 

2018b).

Die im Auftrag des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

erstellte Studie hält dazu fest: „Der anthropogen bedingte Verlust und die Fragmentierung von Le-

bensräumen, die am hohen Zerschneidungsgrad der Österreichischen Kulturlandschaften ablesbar 

sind, beeinträchtigen Wander- und Dispersionsmöglichkeiten von Tieren und bewirken die Einbuße 

von Fitness und genetischer Variabilität von Arten und der Biodiversität in Ökosystemen.“ (LEITNER et. 

al. 2016).

Die verbliebenen, für Österreich bedeutsamen Migrationsachsen sind jedenfalls nicht ersetzbar. Die in 

Österreich durch Verkehrsinfrastruktur, Bauflächen, großflächigen Freizeitanlagen etc. bereits verur-

sachte sehr hohe Fragmentierung der Lebensräume schließt eine weitere Beeinträchtigung von Mig-

rationsachsen aus.

18 Die Biodiversität umfasst gemäß dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt in-
nerhalb einzelner Arten sowie die Vielfalt der Ökosysteme.
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10. Übereinkommen zum Schutz der Alpen

Das Übereinkommen zum Schutz der Alpen (nachfolgend kurz „Alpenkonvention“, beschlossen am 

07. November 1991), ist ein völkerrechtlicher Vertrag über den umfassenden Schutz der Alpen, dem 

unter anderem Österreich angehört 19, wobei der Nationalrat bereits 1995 beschlossen hat, dass die 

Alpenkonvention durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist.

Die Alpenkonvention ist ebenso Teil des Unionsrechts 20. Im Genehmigungsbeschluss betont der EU-

Ministerrat, dass der Schutz der Alpen zu den wichtigsten Aufgaben aller Mitgliedstaaten gehört (3. 

Erwägungsgrund des Beschlusses).

Aufgrund der erheblichen Eingriffe, die die Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen in den 

Naturhaushalt bedeuten, sowie der Festlegungen in der Alpenkonvention haben beispielsweise die an 

die Steiermark angrenzenden Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich keine Windkraft-

zonen im Anwendungsbereich der Alpenkonvention ausgewiesen.

Der gegenständliche Umweltbericht behauptet, dass die Alpenkonvention als gesetzliche Grundlage 

berücksichtigt worden sei (AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG 2019, S. 12). Dies ist falsch, 

da die Steiermark dann ebenso wie ihre Nachbarbundesländer den Bereich der Alpenkonvention 

windkraftfrei erhalten hätte.

Abb. 1: Teilansichten des 2017 errichteten „Windparks Handalm“ auf der mittleren Koralm (Steiermark) im zuvor 
besetzten Birkhuhn- und Alpenschneehuhnhabitat. Für das Projekt wurden Flächen von – zum Teil sogar prioritär 
zu schützenden – Lebensraumtypen, Habitate von Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung, von streng zu schüt-
zenden Arten und von Endemiten 21 zerstört. Das Projektgebiet ist unter anderem eines von 23 Biodiversitäts-Hot-
spots, den Priority Conservation Areas, im gesamten europäischen Alpenraum (LASSEN & SAVOIA 2005). 

19 BGBl. Nr. 477/1995, geändert durch BGBl. III Nr. 18/1999; Die Alpenkonvention wurde durch Österreich am 08. Februar 1994 
ratifiziert und ist am 06. März 1995 in Kraft getreten.

20 Genehmigungsbeschluss 96/191/EG des Rates vom 26. Februar 1996 über den Abschluß des Ubereinkommens zum Schutz 
der Alpen (Alpenkonvention), veröffentlicht im ABl. Nr. L 61 vom 12. März 1996, in Kraft getreten am 14. April 1998.

21 „Die Koralpe ist hinsichtlich ihrer Endemitenfauna und -flora eines der bedeutendsten Biodiversitätszentren Österreichs […] Die 
Einrichtung eines großflächigen Schutzgebietes, welches den Fokus auf die einzigartigen Endemiten legt, wäre höchst an der 
Zeit!“ (KOMPOSCH et al. 2016).
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11. Anträge

Zusammenfassend stellt die Einwenderin aufgrund der obigen Ausführungen die

 

Anträge,

• die geplante Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung, mit der das Entwicklungs-

programm für den Sachbereich Windenergie geändert werden soll, nicht zu verordnen.

• alle Maßnahmen zu ergreifen, um eine weitere Errichtung von Windkraftanlagen in der Steier-

mark zu unterbinden.

• alle bereits errichteten Windkraftanlagen spätestens nach Erreichen deren ökonomischer Be-

triebsdauer ersatzlos rückzubauen.

12. Quellen

ALERSTAM, T. & ULFSTRAND, S. (1972): Radar and Field Observations of Diurnal Bird Migration in 
South Sweden, Autumn 1971, in: Ornis Scandinavica (Scandinavian Journal of Ornithology), Vol. 3, 
No. 2 (1972), pp. 99-139.

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2019a): Entwurf zur Verordnung, mit der das Entwick-
lungsprogramm für den Sachbereich Windenergie geändert wird, 16. April 2019, 3 pp.

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2019b): Erläuterungen zur Verordnung, mit der das 
Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Windenergie geändert wird, 16. April 2019, 6 pp.

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2019c): Textgegenüberstellung zum Verordnungsentwurf,
mit der das Entwicklungsprogramm für den Sachbereich Windenergie geändert wird, 16. April 2019, 3 
pp.

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2019d): Entwurf zur Verordnung, mit der das Entwick-
lungsprogramm für den Sachbereich Windenergie geändert wird, Anlage 1: Übersichtskarte und Ge-
meindeindex, 3 pp.

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (2019e): Entwurf zur Verordnung, mit der das Entwick-
lungsprogramm für den Sachbereich Windenergie geändert wird, Anlage 2: Geländereliefkarten, Maß-
stab 1:100.000, 23 pp.
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